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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

Teil  A: Begrndung  
 

1.  Allgemeines  
 
1.1  Anlass der  Planaufstellung  

 
Anlass  zur Aufstellung  der  9. Änderung  des  Flächennutzungsplans  ist die Änderung der städte-
baulichen Ziele der  Stadt Eggesin fr die ehemalige Militärliegenschaft Artilleriekaserne Egge-
sin. Diese soll  einer zivilen  Nachnutzung zugefhrt werden.  
 
Die Kaserne Eggesin-Karpin wurde  am 30. September  2015  von  der Bundeswehr  an  die Bun-
desanstalt fr Immobilienaufgaben (BImA)  bergeben. Zeitgleich dazu wurde die  Konversions-
planung fertiggestellt. Darin  werden fr die Nachnutzung  der  Fläche verschiedene Nutzungsva-
rianten ausgewiesen, unter  anderem  auch  die Nutzung der  Fläche fr die Aufstellung von  Pho-
tovoltaikanlagen und zur Gewerbeansiedelung.  
 
Das  neue Planungsziel  der  Stadt  Eggesin stimmt nicht mit den Darstellungen  des  rechtswirk-
samen  Flächennutzungsplans  als  Sonstiges  Sondergebiet fr die Bundeswehr  berein. Um 
dem  Entwicklungsgebot des  § 8  Abs. 2 BauGB  zu entsprechen,  muss  der  Flächennutzungsplan  
in diesem Bereich geändert werden.  
Das  Planungsziel  der  9. Änderung des  Flächennutzungsplanes  ist somit die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen  Voraussetzungen  zur Errichtung des  geplanten  Solarparks  mit  angrenzendem  
Gewerbegebiet.  
Der  vorhabenbezogene  Bebauungsplan  Nr. 25/2022  „Solarpark  Eggesin-Karpin V  mit Gewer-
begebiet“  wird nach § 8  Abs. 3 BauGB  im Parallelverfahren  geändert.  
 
Mit der Erstellung  der  9. Änderung  des  Flächennutzungsplans  mit Begrndung und Umweltbe-
richt wurde das  Bro Becker +  Haindl, Architekten,  Stadtplaner und  Landschaftsarchitekten, G.-
F.-Händel-Straße 5, 86650 Wemding  beauftragt.  

 
 
1.2  Lage und Topographie des Planungsgebiets   

 
Die Stadt Eggesin liegt im Osten des Landkreises Vorpommern - Greifswald und gehrt zum 
Amtsbereich des Amtes „Am Stettiner Haff“. 

Das Plangebiet befindet sich ca. 670 m sdstlich der nächsten Wohnbebauung der Stadt Eg-
gesin im Ortsteil Karpin, im nordstlichen Bereich der Konversionsfläche. 
Der Standort ist von Eggesin kommend ber die Landesstraße 28, die weiter in Richtung Ahl-
beck fhrt und ber die Stettiner Landstraße, die zum Geltungsbereich fhrt, erschlossen. 
Das Planungsgebiet ist weitestgehend eben. 

Abb. 1: Lage im Raum, ohne Maßstab 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

1.3 Nutzungskonzept 

Dem Bebauungsplan liegt ein Vorhabens- und Erschließungsplan bei, auf dem die geplante Überbau-
ung eingezeichnet ist. 

Solarpark: 
- Die Fläche der ehemaligen Militärliegenschaft wird primär fr die Installation von Solarmodule 

genutzt. 
- Es wird ein effizientes Layout entwickelt, um die bestmgliche Sonneneinstrahlung zu gewähr-

leisten und die maximale Energieerzeugung zu erreichen. 

Gewerbegebiet: 
- Ein Teil der Liegenschaften wird als Gewerbegebiet genutzt, das eng mit der Energieproduktion 

und -verteilung verbunden ist. 
- Die Ausweisung zum Gewerbegebiet ermglicht eine vielschichtige Nutzung. 
- Die Umnutzung von bestehenden Gebäuden/ Hallen im GEe 2 und 3 verhindert dass, das ge-

samte Areal nicht als Tabula rasa endet. 

Nutzung: 
- Die bestehenden Hallen auf dem Gelände werden umgewidmet und dienen nun als Lagerlogis-

tik fr die Lagerung von Solarmodule und der fr die Installation bentigten Produkte. 

- Zusätzlich zu den Hallen werden Lagerflächen fr die Lagerung von z.B. Containern bereitge-
stellt, die fr die Montage, den Betrieb oder die Herstellung bentigt werden. 

Mieter und Betreiber: 
- Der Flächeneigentmer E+S Solar GmbH & Co. KG arbeitet eng mit dem Vorhabensträger 

Energiepark Anlagenbau GmbH & Co. KG zusammen. Die Energiepark Anlagenbau GmbH & 
Co. KG fungiert als Mieter, Planer, Entwickler und Betreiber des Geländes. 

- Der Mieter nutzt das Gebiet, um seine Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien zu erwei-
tern und neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Zusätzlich dient Eggesin somit als Standor-
terweiterung zu Ulm. 

- Der Energiepark Ulm engagiert sich fr innovative Energietechnologien und nachhaltige Ent-
wicklungen in der Region. 

- Das gesamte Gebiet, einschließlich des Gewerbegebiets und der Energieressourcen, unterliegt 
einer energiewirtschaftlichen Verwaltung. 

Das Nutzungskonzept für die ehemalige Militärliegenschaft als „Solarpark mit Gewerbegebiet“ zielt 
darauf ab, erneuerbare Energien zu frdern, lokale Arbeitsplätze zu schaffen und einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten, während gleichzeitig die bestehenden Strukturen sinnvoll genutzt werden. 
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2.  Räumlicher Geltungsbereich  des  Plangebiets  
 
2.1  Räumlicher Geltungsbereich  

 
Der  räumliche  Geltungsbereich der  9. Änderung des  Flächennutzungsplans  umfasst die bebau-
ten  sowie  unbebauten  Flächen des  nordstlichen Teilbereichs  der  Artilleriekaserne  sowie  die  
dazugehrigen Erschließungswege  und  -straßen und  Waldflächen.  
Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung  Abb. 2  dargestellt und beträgt ca. 17,97 ha.  
 
 

2.2  Liste der betroffenen Flurstcke  
 

Liste der berplanten Flurstcke  
Der  räumliche  Geltungsbereich beinhaltet  die Flurstcke mit Nr. 29/20, 30/45 und  30/50  der Flur  
13, Gemarkung Eggesin.   
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Abb. 2: Übersicht Geltungsbereich, ohne Maßstab 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

3.  Verfahren  und  bestehende Rechtsverhältnisse   

 
3.1  Verfahren  
 

Die Stadtvertretung der  Stadt Eggesin hat in ihrer  Sitzung am  04.05.2023 die Aufstellung der 9.  
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen  
Da die Grundzge der Planung durch die Änderung der  Nutzung der  Fläche betroffen  sind, wird 
die Aufstellung im normalen Verfahren  mit einer  Umweltprfung  in einem Umweltbericht ent-
sprechend  § 2 Abs. 4  in Verbindung mit 2a BauGB  durchgefhrt.  
Der  Umweltbericht wird  vom  Umweltbericht des  Bebauungsplans  Nr. 25/2022   „Solarpark  Eg-
gesin-Karpin  V mit Gewerbegebiet“ abgeschichtet.  

 
 
3.2  bestehende Rechtsverhältnisse  
 

Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der  Stadt Eggesin wird aufgestellt  
auf Grundlage von:  
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017   
  (BGBI. I Nr.    72 vom 10.11.2017 S. 3634) in der  derzeit geltenden Fassung  
- Baunutzungsverordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017  
  (BGBI. I Nr.    75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der  derzeit geltenden Fassung  
- Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991, Teil  1, S.  
  58, BGBI. III 213-1-6), in der derzeit geltenden Fassung  
- Gesetz ber die Neuregelung des Rechts  des Naturschutzes und der  Landschaftspflege   
  (Bundes-naturschutzgesetz  - BNatschG) vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), in der derzeit   
  geltenden Fassung  
- Gesetz ber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
  (Landes-planungsgesetz  - LPIG) i.d.F. der  Bekanntmachung vom  5. Mai  1998 (GVO BI. M-V   
  S. 503, 613), in der derzeit geltenden Fassung  
- Gesetz ber Naturschutz  und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  - BNatSchG),  
  Artikel 1 G. v. 29.07.2009 BGBI. I S. 2542 (Nr. 51), in der derzeit geltenden Fassung  
- Gesetz des Landes  Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfhrung des Bundesnaturschutz- 
  gesetzes (Naturschutzausfhrungsgesetz  - NatSchAG M-V) vom  23. Februar  2010) GVOBI.  
  M-V  2010, S. 66  in der derzeit geltenden Fassung  
- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli  2011  
  (GVOBI. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), in der  derzeit geltenden Fassung  
- Landesbauordnung Mecklenburg Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der  Bekanntmachung vom  
  15.10.2015 (BVOBI. M-V  2015, S. 344), in der derzeit geltenden Fassung  
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

4.  Ziele bergeordneter  Planungen  
 
4.1  Landesraumentwicklungsprogramm  

 
Gemäß dem  Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom  9. Juni 2016 soll eine sichere, 
preiswerte und umweltverträgliche  Energieversorgung  gewährleistet werden. Um  einen sub-
stantiellen  Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil  erneuerbarer  
Energien dabei deutlich zunehmen. Zum  Schutz  des  Klimas  und der Umwelt soll der  Ausbau  
der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie mglich 
zu reduzieren.  

 
Fr den  weiteren  Ausbau  erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen  werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen  effizient und flächensparend  
errichtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversions-
standorten, endgltig stillgelegten Deponien  oder Deponieabschnitten und bereits  versiegelten  
Flächen errichtet werden.  
 
Der vorhabenbezogene  Bebauungsplan  folgt den Zielsetzungen des Landesraumentwicklungs-
programms M-V.  
 

 
4.2  Regionales Raumentwicklungsprogramm  Vorpommern (RREP  Vorpommern)  

 
Gemäß Regionalem Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VO, 20.09.2010) ist 
Eggesin ein Grundzentrum. Grundzentren sollen als berrtlich bedeutsame  Wirtschaftsstan-
dorte gestärkt werden  und Arbeitsplätze fr die Bevlkerung ihres Nahbereichs bereitstellen.  
 
Entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern zu dem Themen-
schwerpunkt 4.1 Siedlungsstruktur sollen:  
 
(5)  die gewerblichen Bauflächenentwicklungen auf die zentralen Orte konzentriert werden.  
 
(6)  grundsätzlich der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete der  

Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen geben werden.  
 
Entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern zu dem Themen-
schwerpunkt 6.5 Energie sollen:  
 
(5)  durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhhung der Energieeffizienz und die  

Nutzung regenerativer Energieträger die langfristige  Energieversorgung sichergestellt  
und ein Beitrag zum  globalen Klimaschutz  geleistet werden.  

 
(6)  an geeigneten  Standorten die Voraussetzungen fr den weiteren Ausbau regenerativer 

Energieträger bzw. die energetische  Nutzung von  nachwachsenden Rohstoffen und  Ab-
fällen  geschaffen werden.  

 
(8)  Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bzw. auf versiegelten  

Standorten wie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errich-
tet werden.  

 
Die Flächennutzungsplanänderung  folgt den Grundsätzen der Regionalplanung.  
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4.3  Nutzungsbeschränkungen  
 

Waldabstand nach § 20 LWaldG M-V  
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegen  Waldflächen, die als  
Solche im Plan festgesetzt werden. Im  Nordosten, Osten und  Sdwesten grenzen ebenfalls  
Waldflächen an den Geltungsbereich an.  
Fr alle Waldflächen ist der  Abstand baulicher Anlagen zum Wald von  mindestens 30 m gemäß  
des Landeswaldgesetzes  Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG  M-V) einzuhalten. Die Waldkan-
te ist dabei  die Traufkante (äußerste Kante der Äste) der Waldbäume.  
 
Altlasten  
Im Zuge  des  Altlastenprogramms  Ost der  Bundeswehr wurden  die Altlastenflächen  innerhalb  
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes saniert.  
Altlasten sind somit im Plangebiet nicht bekannt.  

 
Bau- und Bodendenkmale  
Bau- und Bodendenkmale sind  innerhalb des Plangebiets  nicht bekannt.  
Es knnen jederzeit archäologische Funde oder Fundstellen  entdeckt werden.  
 
Daher gilt, wenn während  der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, sind diese gemäß § 11 DSchG  M-V, der zuständigen unteren Denkmalschutzbehrde  
des Landkreises  Vorpommern-Greifswald  anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum  
Eintreffen des Landesamtes fr Kultur und Denkmalpflege oder dessen  Vertreter in unveränder-
tem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht fr den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, 
den Grundeigentmer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.  
Die Pflicht erlischt 5 Werktage nach Zugang der  Anzeige, bei schriftlicher  Anzeige spätestens  
nach 1  Woche.  
 
Die untere Denkmalschutzbehrde kann die Frist im Rahmen  des Zumutbaren verlängern, 
wenn  die sachgerechte Untersuchung  oder Bergung des Denkmals dies erfordert.  
 
Kampfmittelbelastung  
Das Kasernengelände in Eggesin wurde nicht als Truppenbungsplatz genutzt und stand zu 
keiner Zeit unter Beschuss, sodass lediglich Munitionsfunde nicht ausgeschlossen werden kn-
nen.   
 
Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Eintragungen zu einer  
Kampfmittelbelastung im Bereich des  Plangebietes  vorhanden. Die Flurstcke liegen innerhalb 
einer Fläche, welches  im Kampfmittelkataster des Munitionsbergungsdienstes M-V (MBD M-V)  
mit der Katasternummer und der Bezeichnung  erfasst ist:  
 
Angaben im Kampfmittelkataster des Landes M-V  
Reg.-Nr.      27  
Name  Art     Bundeswehr „Karpin-Eggesin Kat.  2 Kampfmittelbelastung   

weiterer Erkundungsbedarf  
 
Vor Baubeginn ist durch den Vorhabenträger eine Kampfmittelbelastungsauskunft beim Lan-
desamt fr zentrale  Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern  (LPBK), Munitionsbergungsdienst M-V, Graf-Yorck-Straße 6, 19061  
Schwerin, einzuholen.  
 
Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe  durch den Munitionsbergungs-
dienst M-V  wider Erwarten Kampfmittel bei  Arbeiten entdeckt werden, so sind die  Arbeiten ein-
zustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die Meldung ber den Not-
ruf der  Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an  den Munitionsbergungsdienst M-V zu er-
folgen. Gemäß § 5  Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der rtlichen Ord-
nungsbehrde beim zuständigen  Amt unverzglich anzuzeigen.  
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
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Gesetzlich geschtze Bäume gemäß § 18 und 19 Naturschutzausfhrungsgesetz M-V 
Auf dem Gelände befand sich eine Vielzahl an Bäumen insbesondere Kiefern, aber auch Bir-
ken, Eichen, Ahorn und Eschenahorn. Ein Großteil dieser Bäume wurde zwischen Oktober 
2022 und Februar 2023 gefällt. Anlass hierzu gab die Erfllungspflicht bzw. Kaufbindung durch 
den Vorbesitzer mit dem Neueigentmer innerhalb des Kaufvertrages, nach welcher die Bäume 
auf den Grundstcken durch den Neueigentmer zu fällen sind und das Material vom Alteigen-
tmer abgeholt wird. Zum Beginn der Fällungen wurde die Forstverwaltung der Bundeswehr 
hinzugezogen. Die Untere Naturschutzbehrde hat die Mitteilung ber die Fällungen an die 
Stadt Eggesin weiter gegeben. 

Der Bestand und der daraus resultierende Kompensationsbedarf wird im Umweltbericht des zu-
gehörigen Bebauungsplanes Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Gewerbegebiet“ auf-
gefhrt. 

Gesetzlich geschtzte Festpunkte gemäß GeoVermG M-V 
Im Plangebiet befindet sich eine gesetzlich geschtzter Festpunkt der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In der Örtlichkeit sind die Festpunkte 
durch entsprechende Vermessungsmarken gekennzeichnet („vermarkt“). 

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes ber das amtliche Geoinformations- und 
Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz – GeoVermG M-V) vom 16. 
Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713) gesetzlich geschtzt: 

- Vermessungsmarken drfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder ent-
fernt werden. 

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-, Hhen-
und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisfrmige Schutzfläche von zwei Metern Durch-
messer weder berbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändert werden. Um 
die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von Lagefestpunkten der Hierar-
chiestufe C und D auch zuknftig fr satellitengesttzte Messverfahren (z.B. GPS) nutzen 
zu knnen, sollten im Umkreis von 30 m um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von 
Bäumen oder hohen Sträuchern vermieden werden. Dies gilt nicht fr Lagefestpunkte (TP) 
1.-3. Ordnung. 

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungsmarken dr-
fen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen rechtfertigen eine Ge-
fährdung der Vermessungsmarken. 

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet 
werden knnen, hat dies unverzglich dem Amt fr Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen mitzuteilen. 

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wo-
chen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes beim Amt fr 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen. 

Im Zuge der Vorplanung zum Abbruch der Gebäude hat der Vorhabenträger einen Antrag auf 
Verlegung des Festpunktes beim zuständigen Amt gestellt und alle weiteren Schritte abge-
stimmt. Da der Hhenfestpunkt (HFP) 235002180 nicht erhalten werden konnte, wurde er vom 
Amt Geoinformation, Vermessung- und Katasterwesen aus dem amtlichen Nachweis entfernt. 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

5.  Planänderung und  Erläuterung   
 
Bestand:   
 
- "Sonstiges Sondergebiet  - Bundeswehr" nach §  11  BauNVO      17,97  ha   
   Gesamt             17,97  ha   
 
 
 
Änderung in:  
 
- "Sonstiges Sondergebiet  - Photovoltaik" nach §  11  BauNVO        8,22  ha   
- "Gewerbegebiet“ nach §  8 BauNVO           5,12  ha  
- "Fläche für  Wald“ nach §  5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB         1,51  ha  
- „Verkehrsfläche“ nach  § 5 Abs. 2 Nr. 3  BauGB         0,39  ha  
- „Flächen für Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von   
   Natur und Landschaft“ nach § 5  Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB      2,05  ha  
- "Grnflächen“ nach  § 5  Abs. 2 Nr  5  BauGB          0,68  ha   
   Gesamt             17,97  ha   
 
 
 
Begrndung:  
 
Zur Errichtung eines  Solarparks  wird eine Fläche  auf der Konversionsfläche  der ehemaligen Ar-
tilleriekaserne Eggesin-Karpin in ein Sonstiges  Sondergebiet Photovoltaik  nach § 11  BauNVO  
umgewandelt. Das  Sondergebiet dient dem  Zweck, bauliche  Anlagen  zu errichten, die die er-
neuerbare Energie, die Sonnenenergie, zur Erzeugung von Strom nutzt.  
Zusätzlich  wird im  Planbereich eine Fläche  als  Gewerbegebiet  nach § 8  BauNVO  ausgewiesen. 
Das  Gewerbegebiet dient dem  Zweck  die noch intakten bestehenden Hallenbauten  zu erhalten  
und einer gewerblichen Nutzung zuzufhren.   
Die Erschließung  der  Flächen ist ber die vorhandene  Zufahrt  der  Landesstraße  28  ber  die 
Stettiner Landstraße gesichert.  
Innerhalb des  Geltungsbereiches  der  9. Änderung des  Flächennutzungsplanes  liegen außer-
dem Waldflächen im Sinne  des  § 2 des  Landeswaldgesetzes  Mecklenburg-Vorpommern 
(LWaldG  M-V), welche  erhalten werden. Im Nordosten und Osten grenzen  ebenfalls  Waldflä-
chen direkt an  den  Geltungsbereich an, deren Waldabstandsflächen bei  der  Planung  und Um-
setzung des Vorhabens bercksichtigt werden mssen.  
Alle Waldabstandsflächen  innerhalb des  Plangebiets  werden als  Grnflächen  oder als  Maß-
nahmenflächen fr Natur und Landschaft  genutzt und entsprechend  im Plan  dargestellt.  
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

6.  Immissionsschutz  
 
Immissionen sind im Sinne des BImSchG  auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das  
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgter einwirkende Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschtterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen, die von  Bauflächen und  
Verkehrsflächen ausgehen  knnen. Eine der zentralen  Aufgaben der Bauleitplanung ist es, da-
zu beizutragen, eine menschenwrdige Umwelt zu sichern.  
 
Nutzungen sind  einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf Wohngebie-
te und auf andere schutzbedrftige Gebiete so weit wie mglich vermieden werden.  
 
Im  Gewerbegebiet  ergeben sich die Pflichten der Betreiber sowie die Anforderungen an die Er-
richtung nicht genehmigungsbedrftiger Anlagen aus  den §§22 und 23 BImSchG.  
 
Das  Sondergebiet  Photovoltaik  ist von der Nutzungszusammensetzung eher wie eine Fläche  
fr Versorgungsanlagen anzusehen, da  das Gebiet mit keinem anderen Baugebiet nach BauN-
VO vergleichbar ist.  
Der Betrieb von  Photovoltaikanlagen besitzt gegenber anderen Formen  der Stromerzeugung 
aus fossilen  Brennstoffen Vorteile, die im Wesentlichen charakterisiert sind durch:  
- keine  Emissionen (kein Lärm, keine Luftbelastung, keine Geruchsbelastung)  
- keinen Rohstoffeinsatz (nur Sonnenlicht)  
- keine  Abfälle  
- weitestgehende Wartungsfreiheit bei langer Nutzungsdauer (> 20 Jahre)  
- hohe Zuverlässigkeit  
Die  Solaranlagen werden im Wesentlichen  emissionslos  betrieben.  Darber  hinaus  knnen  die 
Photovoltaikanlagen nach Einstellung des  Betriebes  und dem  Rckbau nahezu vollständig der  
Kreislaufwirtschaft zur Gewinnung von Rohstoffen bzw. zur Wiederverwendung  zugefhrt wer-
den.   
Durch die Reflexion  der  Sonne an der Moduloberfläche kann eine  Blendwirkung  auftreten.  
Da das  an das Plangebiet  angrenzende Gebiet ungenutzt ist, bestehen  durch eventuelle 
Blendwirkungen keine Belästigungen.  

 

Becker + Haindl G.-F.-Händel-Straße 5 86650 Wemding Seite 12 von 22 



   
    

 
 

                  

 

 

   

       

 
 

     
     

         
       

     
      

    

   

 
  

_________________________________________________________________________________ 

9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

Teil  B:  Umweltbericht  
 

1.  Einleitung  
 
1.1  Inhalt und Ziele des  Flächennutzungsplans, einschließlich der Beschreibung   

der  Darstellungen  
 
Anlass  der  Aufstellung der  Änderung des  Flächennutzungsplans  gibt die konkrete  Nachfrage  
nach Flächen fr die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit  angrenzendem Gewerbegebiet  
durch die Firma  Energiepark  Anlagenbau GmbH & Co.KG.  
Das  Planungsgebiet liegt nordstlich  der  nächsten  Wohnbebauung der  Stadt Eggesin im Orts-
teil  Karpin auf  Teilflächen der  Militärliegenschaft Artilleriekaserne  Karpin, welche einer  zivilen  
Nachnutzung zugefhrt werden soll.  
 
Ziele der Planung:  
•  eine geordnete, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Plangenehmigung   
•  durch grnordnerische Maßnahmen  dem Landschaftsbild Rechnung zu tragen  
•  einen  Ausgleich fr  Eingriffe in Natur und Landschaft zu erreichen  
•  die Umweltauswirkungen (Umweltbericht) zu beschreiben  
 
Die Planung sieht vor,  auf  dem 24,43  ha großen Plangebiet eine Freiflächen-Photovoltaikanlage  
zu errichten und  das  nrdliche  Gebiet als  Gewerbegebiet auszuweisen. Vorhandene Flächen-
versiegelungen bleiben  bestehen, oberirdische  Gebäudeteile werden, bis  auf jene die zuknftig  
dem Artenschutz dienen sollen oder innerhalb des Gewerbegebietes stehen, abgerissen.  

Kurzdarstellung des Planungsinhaltes und der Beschreibung der Festsetzungen 

Art des Verfahrens Änderung des Flächennutzungsplanes 

Bestand "Sonstiges Sondergebiet - Bundeswehr" nach § 11 BauNVO 

Art der Änderung 

"Sonstiges Sondergebiet - Photovoltaik" nach § 11 BauNVO 
"Gewerbegebiet“ nach § 8 BauNVO 
"Verkehrsfläche“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
"Fläche für Wald“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB 
„Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB 
"Grünflächen“ nach § 5 Abs. 2 Nr 5 BauGB 

Flächenbedarf Räumlicher Geltungsbereich 17,97 ha 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten  
 Ziele des Umweltschutzes und ihre  Bercksichtigung  
 

Fr die Durchfhrung  des  Bauleitplanverfahrens  der  Änderung  des  Flächennutzungsplans  sind  
nachfolgend  aufgefhrte Fachgesetze,  Fachpläne und Schutzgebiete fr die Durchfhrung  des  
Bauleitplanverfahrens  maßgeblich von Bedeutung:  
 
Fachgesetze  
Baugesetzbuch (BauGB)  in der aktuell gltigen Fassung:  
•  eine geordnete städtebauliche Entwicklung  
•  eine dem Wohle der  Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung  
•  Sicherung einer menschenwrdigen Umwelt  
•  Schutz und  Entwicklung der natrlichen Lebensgrundlagen  
•  sparsamer und schonender Umgang  mit Grund und Boden  

 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der  aktuell  gltigen Fassung:  
•  Natur  und  Landschaft so  zu schtzen, zu  pflegen,  zu entwickeln  bzw.  wieder  herzustellen,  

dass  
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  
die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgter,  
die Tier- und  Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie  

 die  Vielfalt, Eigenart und Schnheit sowie der  Erholungswert von Natur und  Landschaft  
auf Dauer gesichert sind.  

•  Vermeidbare Beeinträchtigungen von  Natur  und Landschaft zu unterlassen  
 

Das  Schreiben des  Ministeriums  fr Landwirtschaft, Umwelt und  Verbraucherschutz  M-V  vom  
27.05.2011  mit  der  Ergänzung 2016 mit den  Hinweisen zur Eingriffs-/ Ausgleichsregelungbilan-
zierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen  wird zur  Bearbeitung des  Bebauungsplanverfah-
rens zusätzlich herangezogen.  

 
Naturschutzausfhrungsgesetz  Mecklenburg-Vorpommern  (NatSchAG  M-V)  in  der aktuell  glti-
gen Fassung:  
•  Definition der  Eingriffe in Natur und Landschaft  
 
Fachpläne  
Rechtswirksamer  Flächennutzungsplan  mit Landschaftsplan   
•  Ordnen der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde  
 
Die Notwendigkeit einer Natura-Prfung nach § 34 BNatSchG ergibt sich bei  Vorhaben, welche  
den  Erhaltungszustand oder die Entwicklungsziele eines GGB oder SPA  - Gebietes beeinträch-
tigen knnen.  Eine FFH-Vorprfung fr das SPA  DE  2350-401 „Ueckermünder Heide“ wird der-
zeit  im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens  erstellt.   
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

Abb. 3: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum, ohne Maßstab 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der  

Umweltprfung ermittelt wurden  

2.1  Bestandsaufnahme und  Bewertung des Umweltzustandes, einschließlich der   
 Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beeinträchtigt werden  
 

Der  Bestand  wurde  mittels  Grundlagenrecherche  und  Begehung  erfasst und  bewertet. Zur Un-
tersttzung der  Planung und  Bercksichtigung der  naturschutzfachlichen  Belange fhrt das  
Planungsbro Grnspektrum floristische  und faunistische  Kartierungen im Jahr  2023 durch und  
erfasst die planungsrelevanten  Daten. Diese  werden  zum  Entwurf  in  einem Artenschutzfachbei-
trag  als  Anlage des Bebauungsplans Nr. 25/2022 aufgefhrt.  

Schutzgut 
Beschreibung und Be-
wertung 

Baubedingte 
Auswirkung 

Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkung 

Klima/ Der Raum Eggesin ge- Durch die Bautätigkeit Durch das Gewerbegebiet 
Luft hrt zum kstennahen 

Bereich des deutschen 
Binnentieflandes auf-
grund der Nähe zum 
Stettiner Haff und der 
Ostsee. 

Es sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen 
durch Luftschadstoffe 
bekannt. 

Das Plangebiet teilt sich 
in Gebäude und befestig-
te Flächen, welche als 
Wärmeinseln fungieren, 
und in die grasigen Flä-
chen, welche Kaltluft 
produzieren. 

Typische Kalt- oder 
Frischluftbahnen sind 
keine vorhanden. 

kommt es zeitlich be-
grenzt zu Schadstoffaus-
stoß durch Baumaschi-
nen und Baufahrzeuge. 

geringe Erheblichkeit 

und die bestehenden groß-
flächigen versiegelten und 
berbauten Flächen blei-
ben die Klima- und Luft-
verhältnisse unbeeinträch-
tigt. Die Errichtung der 
Solarmodule kann zu einer 
geringen Veränderung des 
Mikroklimas unter den 
Modulen durch Verschat-
tung fhren. 

Eine erhebliche Beein-
trächtigung des Lokalkli-
mas ist durch das geplante 
Vorhaben nicht zu erwar-
ten. Auch die Luftqualität 
wird nicht beeinträchtigt. 
Durch die Einsparung von 
CO durch Erzeugung von 
Solarenergie wird zusätz-
lichein aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz betrieben. 

keine Erheblichkeit 

Fläche Es wird eine eingefriede-
te, bereits bebaute und 
teilweise versiegelte 
Kasernenfläche ber-
plant. 

Die bestehenden Flä-
chenversiegelungen 
werden nicht beseitig. 
Oberirdische Gebäude-
teile werden teilweise 
abgerissen. 

keine Erheblichkeit 

Durch das Gewerbegebiet 
werden geringfgig weitere 
Flächen versiegelt. 

geringe Erheblichkeit 

Boden Der natrliche Baugrund 
des Untersuchungsge-
bietes besteht aus 
grundwasserbeeinfluss-
ten Sanden (Sand-Gley/ 
Podsol-Gley gem. Bo-
denkarte 1:500.000 des 
Kartenportals  MV). 
Das Plangebiet ist auf-

Es kommt stellenweise 
zur Bodenverdichtung 
durch Baumaschinen und 
Baufahrzeuge. 

geringe Erheblichkeit 

Durch die Ausweisung des 
Gewerbegebietes kommt 
es zu zusätzlichen Versie-
gelungen von Grundflä-
chen und in diesen Teilen 
zum Eingriff in die Boden-
funktionen. Die Bodenver-
dichtungen sind auszuglei-
chen. 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

grund vorhergehender 
längjähriger militärischer 
Nutzung durch den Men-
schen vllig verändert 
worden. Das gesamte 
Plangebiet ist durch 
Fremdstoffeinträge, Ver-
siegelungen und Gelän-
demodellierungen vorbe-
lastet. 

Im Bereich der PV-
Überbauung kommt es zu 
punktuellen Verdichtungen 
und Einschränkungen der 
Bodenfunktionen. Der 
Ausgleich hierzu erfolgt im 
Rahmen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffs-/ Aus-
gleichsregelung im Be-
bauungsplanverfahren. 

mittlere Erheblichkeit 

Wasser: Der Grundwasserflurab- Vermutlich keine Beein- Das geplante Vorhaben 
Grund- stand ist aufgrund des trächtigung. verursacht im Bereich des 
wasser vorkommenden grund-

wasserbeeinflussten 
Bodentyps vermutlich 
zwischen 2 und 5 m. 

Aufgrund des sandigen 
Deckungssubstrates ist 
das Grundwasser hier 
nicht vor eindringenden 
Schadstoffen geschtzt. 

Gewerbegebietes gering 
zusätzliche Versiegelun-
gen und vermindert die 
Grundwasserneubildungs-
rate unerheblich. 
Ein zusätzlicher Schad-
stoffeintrag durch das Ge-
werbegebiet ist durch die 
Nutzung (siehe Nutzungs-
konzept: Lagerlogistik) 
nicht zu erwarten. 

Durch die in Reihen ange-
ordneten Solarmodule trifft 
das Niederschlagswasser 
ungleichmäßig auf dem 
Boden auf und kann je-
doch wie bisher im Boden 
versickern. 

geringe Erheblichkeit 

Wasser: Das Plangebiet sowie die Keine Beeinträchtigung. Keine Beeinträchtigung. 
Fließ- und Umgebung sind frei von 
Stillge- Fließ- oder Stillgewäs-
wässer sern. 

Trinkwasserschutzgebie-
te sind nicht betroffen. 

Flora und Das Vorhabengebiet ist Baustelleneinrichtungs- Versiegelung von Flächen 
Biotope seit einiger Zeit verlassen 

und liegt brach. Sämtli-
che Flächen sind stark 
ruderalisiert. 
Ruderale Kriechrasen mit 
dominant vorherrschen-
dem Land-Reitgras ha-
ben die ehemaligen 
Scherrasenflächen er-
setzt. 

Innerhalb der Kriechra-
senflächen bestehen 
vereinzelt Hochstauden-
fluren und aufwachsende 

fläche innerhalb der Be-
standsgebäude, daher 
keine zusätzliche Bean-
spruchung von Biotop-
und Habitatstrukturen. 

Bodenabtrag/ - umlage-
rung sowie Bodenver-
dichtung durch den Ein-
satz von Bau- und 
Transportfahrzeugen. 

geringe Erheblichkeit 

durch Modulträger und 
Solarmodule fhrt zu punk-
tueller Versiegelung und 
Überdeckung von Bio-
toptypen, was zu Verlusten 
von Lebensräumen und 
Lebensgrundlagen fr 
verschiedene Arten wie 
Vgel, Reptilien und Insek-
ten fhren kann. 

Erhhter Beschattungs-
grad des Bodens durch 
Solarmodule und erweiter-
te Dachflächen beeinflusst 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

junge Kiefern. Die beto-
nierten bzw. befestigten 
Flächen weisen Moose 
auf. 

Auf dem Gelände befand 
sich außerdem eine Viel-
zahl an Bäumen, welche 
großteils zwischen Okto-
ber 2022 und Februar 
2023 gefällt wurden. 
Zum erhaltenen Baum-
bestand zählen 11 ältere 
einzelnstehenden Bäume 
an der nordstlichen 
Begrenzungsmauer. 

Die Kartierung der Bio-
toptypen fand im Zeit-
raum Mai/ Juni 2023 
statt. 
Die gefällten Bäume 
wurden tabellarisch in 
Art, Grße und Umfang 
festgehalten und sind im 
Umweltbericht des zuge-
hrigen Bebauungsplans 
N2. 25/2022 aufgefhrt. 

das Mikroklima und den 
Bodenwasserhaushalt, 
was sich auf die Lebens-
räume und Nahrungsquel-
len verschiedener Arten 
auswirken kann. 

Erhalt und Einfhrung von 
Grnflächen zwischen den 
Modulreihen zur Bewah-
rung der Biodiversität bie-
ten potenzielle Lebens-
räume und Nahrungsquel-
len fr verschiedene Arten 
und knnen die Auswir-
kungen der Versiegelung 
und Beschattung abmil-
dern. 

Zusätzlich sind geringe 
Strungseinwirkungen 
durch Wartungsarbeiten 
der PV-Flächen sowie 
durch die gewerbliche 
Nutzung der Bestandsge-
bäude durch Lagerung und 
Produktion zu erwarten. 

Um dem entgegen zu wir-
ken werden im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens 
umfangreiche Vermei-
dungs-, CEF- und Aus-
gleichsmaßnahmen fest-
gesetzt, welche im gesam-
ten Ablauf durch eine ko-
logische Baubegleitung 
berwacht und dokumen-
tiert werden. 

Bei Einhaltung der aufge-
stellten Maßnahmen ge-
ringe Erheblichkeit 

Fauna Die Gebäude und Hallen Baustelleneinrichtungs- Versiegelung von Flächen 
und auf dem brachliegenden fläche innerhalb der Be- durch Modulträger und 
Arten- Planungsgebiet stehen standsgebäude, daher Solarmodule fhrt zu punk-
schutz leer, teilweise fehlen 

Fenster und Tren. 
Aufgrund der Ausstattung 
des Plangebietes und der 
langjährigen Erfahrung 
mit vergleichbaren Pro-
jekten, wurde in Abstim-
mung mit der unteren 
Naturschutzbehrde Art, 
Umfang und Zeitraum 
der geplanten Kartierun-
gen erarbeitet. 

Zu betrachten sind die 

keine zusätzliche Bean-
spruchung von Biotop-
und Habitatstrukturen. 

Scheuchwirkung durch 
Umbau-, Bau- und Ab-
rissarbeiten sowie Mahd 
und/ oder Beräumung 
der Flächen. 

Temporäre Lärmbelas-
tung und Erschtterung 
bei den Bautätigkeiten 
zur Errichtung des Solar-

tueller Versiegelung und 
Überdeckung von Bio-
toptypen, was zu Verlusten 
von Lebensräumen und 
Lebensgrundlagen fr 
verschiedene Arten wie 
Vgel, Reptilien und Insek-
ten fhren kann. 

Erhhter Beschattungs-
grad des Bodens durch 
Solarmodule und erweiter-
te Dachflächen beeinflusst 
das Mikroklima und den 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

folgenden Artengruppen: 
- Reptilien (Kartierung 

Mai bis September 
2023) 

- Brutvgel (Kartierung 
April bis Juni 2023) 

- Fledermäuse (Kartie-
rung April bis Oktober 
2023) 

- Tagfalter (Kartierung 
April bis September 
2023) 

Als planungsrelevant 
gelten hier: 
- Zauneidechse 
- Fledermäuse 
- Brutvgel Heidelerche, 
Schwarzkehlchen (Bo-
denbrter) und Wiede-
hopf (Hhlenbrter) 

Die ausfhrlichen Ergeb-
nisse der Kartierungen 
und Maßnahmen sind im 
Umweltbericht des zuge-
hrigen Bebauungsplans 
N2. 25/2022 aufgefhrt. 

parks sowie durch den 
Baustellenverkehr. 

Temporäre Fallenwikung 
durch Kabelkanäle, Gru-
ben und Schachtungen. 

Temporäre optische St-
rungen durch Baufahr-
zeuge. 

mittlere Erheblichkeit 

Bodenwasserhaushalt, 
was sich auf die Lebens-
räume und Nahrungsquel-
len verschiedener Arten 
auswirken kann. 

Erhalt und Einfhrung von 
Grnflächen zwischen den 
Modulreihen zur Bewah-
rung der Biodiversität bie-
ten potenzielle Lebens-
räume und Nahrungsquel-
len fr verschiedene Arten 
und knnen die Auswir-
kungen der Versiegelung 
und Beschattung abmil-
dern. 

Zusätzlich sind geringe 
Strungseinwirkungen 
durch Wartungsarbeiten 
der PV-Flächen sowie 
durch die gewerbliche 
Nutzung der Bestandsge-
bäude durch Lagerung und 
Produktion zu erwarten. 

Um dem entgegen zu wir-
ken werden umfangreiche 
Vermeidungs-, CEF- und 
Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt, welche im 
gesamten Ablauf durch 
eine kologische Baube-
gleitung berwacht und 
dokumentiert werden. 

bei Einhaltung der aufge-
stellten Maßnahmen ge-
ringe Erheblichkeit 

Mensch Das Plangebiet umfasst 
Teilflächen der ehemali-
gen Militärliegenschaft 
Artilleriekaserne Karpin, 
die gemäß vorliegender 
Konversionsplanung 
einer zivilen Nachnut-
zung zugefhrt werden 
soll. Von Bauflächen 
knnen schädliche Um-
weltauswirkungen (Im-
missionen) wie Lärm, 
Abgase und Erschtte-
rungen ausgehen. 

Die nächstgelegene 
Wohnbebauung liegt in 
einer Entfernung von ca. 

Während der Bauzeit ist 
mit Baulärm und leicht 
erhhtem Fahrzeugauf-
kommen zu rechnen. 

keine Erheblichkeit 

Mit dem geplanten Vorha-
ben werden keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen 
des Menschen verbunden. 
Die Solaranlagen werden 
im Wesentlichen emissi-
onslos betrieben. 

Durch den Abstand zur 
nächstgelegenen Wohn-
bebauung und dem dazwi-
schenliegenden Wald ist 
mit keiner Beeinträchti-
gung durch erhhtes Fahr-
zeugaufkommen im Be-
reich des Gewerbegebie-
tes zu rechnen. 

Becker + Haindl G.-F.-Händel-Straße 5 86650 Wemding Seite 19 von 22 



 
 

 

                

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

  

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

    
  

 

 

  
 

 
 

 

 

  

  
 

 
  

 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

700 m und wird optisch 
durch eine bewaldete 
Fläche voneinander ge-
trennt. Das Plangebiet 
hat als eingezäuntes, 
bewachtes Gelände kei-
ne Bedeutung fr die 
Erholung. 

Zusätzlich ist das Gelän-
de umringt vom Trup-
penbungsplatz Jäger-
brck und dadurch vor-
belastet durch Licht-, 
Staub- und Lärmemissi-
onen. 

Aufgrund der räumlichen 
Trennung der Solarfläche 
und der L28 durch Bebau-
ung und Waldfläche kann 
keine Blendwirkung der 
L28 durch die Solarflächen 
auftreten. 

Die durch den Gewerbebe-
trieb mit Lagerlogistigk 
entstehenden Immissionen 
sind fr den TrÜbPl nicht 
als erheblich einzustufen. 

keine Erheblichkeit 

Land- Der Raum Eggesin liegt Keine Beeinträchtigung. Durch die Umnutzung der 
schafts- im Bereich der Groß- bestehenden Bebauung 
bild landschaft „Vorpommer-

sche Heide- und Moor-
landschaft“ der Uecker-
mnder Heide. Charakte-
ristisch ist hier ein hoher 
Waldanteil mit berwie-
gendem Kiefernbestand 
sowie große Grnlandbe-
reiche im Bereich des 
Flusses „Uecker“. 
Der Untersuchungsraum 
um das Planungsgebiet 
ist geprägt durch die 
Ueckermnder Heide – 
flach und waldreich. 

Das ebene Plangebiet 
liegt im Nordosten einer 
eingefriedeten und ehe-
mals militärischen Lie-
genschaft und ist durch 
ein- bis zweigeschossige 
Kasernen, Baracken und 
Garagen geprägt. 

Durch die umgebenden 
Waldflächen ist das Ge-
biet nur schwer einseh-
bar. 

zum Gewerbegebiet, so-
wie dem Abbruch nicht 
bentigter Gebäude und 
der Errichtung von Car-
ports wird das Land-
schaftsbild geringfgig 
verändert. 

Infolge der Errichtung der 
Solarmodulreihen kommt 
es zu einer Veränderung 
der Landschaft durch die 
technische Überprägung. 

Da das Gebiet nur schwer 
einsehbar ist, wird keine 
optische Strwirkung er-
wartet. 

geringe Erheblichkeit 

Kultur- & Im Planungsgebiet befin- Voraussichtlich keine Voraussichtlich keine Be-
Sachgter den sich nach derzeiti-

gem Kenntnisstand keine 
Kultur- und Sachgter. 

Beeinträchtigung. einträchtigung. 
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begrndung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

2.2   Prognose ber  Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfhrung und  
Nichtdurchfhrung der Planung  

Prognose bei Durchfhrung  
Bei  Durchfhrung  der Planung wird der  nrdliche Planungsbereich mit seiner  Bebauung erhal-
ten  bleiben,  geordnet und umgenutzt.  Im  sdlichen  Teil  des  Plangebiets  werden  die Gebäude,  
welche  nicht dem Artenschutz  dienen  oder einer Nutzung zugefhrt werden  knnen, abgebro-
chen und es werden vollflächig Photovoltaik-Modulreihen aufgebaut.  

Prognose bei Nichtdurchfhrung  
Bei  Nichtdurchfhrung der  Planung  wrde  das  Gelände als  ungeordnete Militärbrache  bestehen  
bleiben und sukzessive verbuschen.  

2.3  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verminderung  und zum Ausgleich der nachteiligen  
Auswirkungen  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-
Karpin V mit Gewerbegebiet“ erfolgt eine Umweltprüfung. Die Ergebnisse der Umweltprüfung  
werden fr die 9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin abgeschichtet.  
Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum  Ausgleich von nachteiligen 
Umweltauswirkungen, einschließlich der  Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung werden auf der  Ebe-
ne des Bauleitplanverfahrens festgelegt und aufgefhrt.  

2.4  In Betracht kommende anderweitige Planungsmglichkeiten  

Anderweitige Planungsmglichkeiten bestehen aufgrund der Verfgbarkeit der  Grundstcke, 
der Vorbelastung und der gnstigen  Erschließungssituation nicht.  

2.5  Merkmale der technischen  Verfahren und Hinweise auf die Schwierigkeiten bei 
der Zusammenstellung der Unterlagen  

Technische  Verfahren kamen bei  der Durchfhrung der Umweltprfung nicht zur Anwendung.  
Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der  Angaben sind nicht aufgetreten.  
Technische  Lcken  oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt.   
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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eggesin 
- Begründung mit Umweltbericht - 12.12.2024 

3.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Anlass zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eggesin im Parallelverfahren 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 25/2022 „Solarpark Eggesin-Karpin V mit Ge­
werbegebiet" in Eggesin gibt die konkrete Nachfrage der Firma Energiepark Anlagenbau GmbH 
& Co. KG nach Flächen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage und eines Gewerbegebietes 
für die Nutzung als Lager. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, hat die Stadt Eggesin in der Sitzung 
vom 04.05.2023 beschlossen, den Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren zu ändern. 

Das geplante Vorhaben findet auf einem Gelände mit mittlerer naturräumlicher Ausstattung statt 
und ist in einem Bereich angesiedelt, der bereits anthropogen vorbelastet ist. Es wird eine Mili­
tärbrache überbaut, welche der zivilen Nachnutzung zugeführt werden soll. 

Die Aussagen zu den Schutzgütern Klima und Luft, Boden, Wasser, Flora und biologische Viel­
falt, Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter basieren auf den Einschätzungen des Planver­
fassers. Die Erarbeitung der spezielle Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen erfolgte 
durch das Planungsbüro Grünspektrum, welche im Umweltbericht des Bebauungsplans näher 
erläutert werden. 

Nach Auffassung des Planverfassers ist durch die Wahl des Standortes, den Festsetzungen 
sowie durch die Umsetzung der CEF-Maßnahmen mit keinen verbleibenden, erheblichen und 
nachhaltigen Umweltauswirkungen zu rechnen. 

Eggesin, den 12.12.2024 

Becker + Haindl 
Architekten. Stadtplaner. Landschaftsarchitekten 

Stettiner Straße 1 
17367 Eggesin 

G.-F.-Händel-Straße 5 
86650 Wemding 
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